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Entwurf eines Fachkräfteeinwanderungsgesetzes  

Sehr geehrte Frau Dr. Hornung, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

der Deutsche Landkreistag bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfs eines Fachkräfte-
einwanderungsgesetzes und nimmt dazu wie folgt Stellung: 

Zusammenfassung 
Der Deutsche Landkreistag begrüßt das Ziel des Gesetzentwurfs, die Bedarfe des Wirt-
schaftsstandorts Deutschlands und die Fachkräftesicherung durch eine gezielte und gesteu-
erte Zuwanderung von Fachkräften aus Drittenstaaten zu flankieren und so einen Beitrag zu 
einem nachhaltigen gesellschaftlichen Wohlstand zu schaffen.  
Die mit dem Entwurf vorgeschlagene Konzentration ausländerbehördlicher Zuständigkei-
ten im Zusammenhang mit der Visaerteilung und der Ersteinreise von Fachkräften bei zent-
ralen Behörden der Länder lehnen wir aber entschieden ab. Eine solche Zentralisierung 
wird nicht zur Beschleunigung der Einwanderungsverfahren beitragen, ein undurchsichtiges 
Geflecht von Zuständigkeiten erzeugen und weder den Einwanderungswilligen noch den 
Unternehmen einen Vorteil bieten. Wichtig ist, dass Unternehmen, die Fachkräfte aus dem 
Ausland gewinnen wollen, kompetente Ansprechpartner vor Ort und nicht in weit entfern-
ten zentralen Behörden zur Verfügung stehen. Eine solche Betreuung stellen die Ausländer-
behörden der Landkreise bereits heute sicher.  
Demgegenüber ist die Einführung eines spezifischen, von den Unternehmen in Stellvertre-
tung einwanderungswilliger Fachkräfte zu initiierendes Verfahrens grundsätzlich zu begrü-
ßen. Auch ein solches besonderes Verfahren für die Einwanderung von Fachkräften setzt 
aber keine zentralen Stellen voraus. Die notwendigen Absprachen können vielmehr unprob-
lematisch auch mit den kommunalen Ausländerbehörden vor Ort getroffen werden.  
Die im Entwurf vorgesehenen Änderungen des materiellen Aufenthaltsrechts sind im 
Grundsatz zu begrüßen. Die Neustrukturierung und zum Teil auch Neufassung der Vor-
schriften zu den Aufenthaltszwecken „Ausbildung“ und „Erwerbstätigkeit“ gehen in die richti-
ge Richtung. Allerdings sind die Regelungen nach wie vor sehr komplex. Insbesondere im 
Interesse von einwanderungswilligen Fachkräften und Unternehmen sollte hier weiter an 
Vereinfachungen gearbeitet werden.  
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Die Vergabe von kurzfristigen Aufenthaltstiteln zum Zwecke der Ausbildungs- und Arbeits-
platzsuche lehnen wir ab.  
Erheblichen Überarbeitungsbedarf sehen wir im Hinblick auf die Regelungen zur Ausbil-
dungs- und zur Beschäftigungsduldung. Namentlich die Bestimmungen zur Identitätsklä-
rung vermögen nicht zu überzeugen. Personen mit ungeklärter Identität sollte in keinem Fall 
ein Ausbildungs- oder Beschäftigungsduldung erteilt werden. Auch müsste klarer geregelt 
sein, ab welchem Zeitpunkt die Erteilung einer Ausbildungsduldung nicht mehr in Betracht 
kommt.  
Insgesamt leidet der Entwurf an einer mangelnden Berücksichtigung der ausländerrecht-
lichen Praxis. Deshalb ist es umso bedauerlicher und nicht hinnehmbar, dass den Kommu-
nen nur eine Frist von acht Arbeitstagen zur Stellungnahme eingeräumt wurde. Eine solche 
kurze Frist lässt sich auch nicht mit einer besonderen Eilbedürftigkeit des Gesetzgebungs-
vorhabens rechtfertigen.  
Im Einzelnen: 

I. Missachtung der Beteiligungsrechte der kommunalen Spitzenverbände 

So sehr wir es begrüßen, dass das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) 
bereits am 30.11.2018 eine erste Informationsveranstaltung und am 11.12.2018 eine Be-
sprechung zu dem Entwurf eines Fachkräfteeinwanderungsgesetzes durchgeführt hat bzw. 
noch durchführen wird, müssen wir zum wiederholten Male darauf hinweisen, dass die zu-
letzt insbesondere auch seitens des BMI den kommunalen Spitzenverbänden eingeräumten 
Fristen zur Stellungnahme zu Gesetzentwürfen bei weitem nicht ausreichend bemessen 
sind, um die gebotene intensive Einbindung der Landkreise, Städte und Gemeinden zu 
gewährleisten.  
Die Beteiligungsrechte der kommunalen Spitzenverbände im Gesetzgebungsverfahren 
des Bundes ergeben sich aus § 47 der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesmini-
sterien (GGO). § 47 Abs. 1 Satz 1 GGO sieht vor, dass der Entwurf einer Gesetzesvorlage 
den kommunalen Spitzenverbänden „möglichst frühzeitig zuzuleiten [ist], wenn ihre Belange 
berührt sind“.  
Auch wenn sich der Vorschrift keine Vorgaben hinsichtlich der Dauer der den kommunalen 
Spitzenverbänden einzuräumenden Frist zur Stellungnahme entnehmen lässt, steht außer 
Zweifel, dass die damit verbindlich vorgeschriebene Einbeziehung der kommunalen Praxis 
nicht zu einem bloßen Formalismus ohne materiellen Gehalt verkommen darf. Das Be-
teiligungsrecht der kommunalen Spitzenverbände dient vielmehr der Wahrung der kommu-
nalen Selbstverwaltung wie auch der Prüfung von Gesetzesvorhaben auf ihre Vollzugstaug-
lichkeit und liegt insofern auch im wohlverstandenen Interesse der Bundesgesetzgebung. 
Um eine wirkliche Einbeziehung der kommunalen Praxis zu gewährleisten, ist nach unserer 
Auffassung eine Frist von mindestens sechs Wochen erforderlich, wie sie früher auch re-
gelmäßig gewährt wurde. In Fällen echter – nicht nur behaupteter – Eilbedürftigkeit mag die-
se Frist verkürzt werden können, muss aber auch dann eine Beteiligung noch zulassen, was 
wiederum maßgeblich von der Komplexität des Regelungsvorhabens und der Intensität, mit 
der es auf die kommunale Praxis einwirkt, abhängt. 
Vor diesem Hintergrund ist die uns im Hinblick auf den Entwurf des Fachkräfteeinwande-
rungsgesetzes gewährte Frist von acht Arbeitstagen entschieden zu kurz bemessen. Das 
Fachkräfteeinwanderungsgesetz ändert eine Vielzahl von materiellen Regelungen, die ins-
besondere von den kommunalen Ausländerbehörden, aber auch weiteren kommunalen Stel-
len zu vollziehen sind. Es strukturiert ganze Abschnitte des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) 
neu und enthält mit den Vorschriften zur Ausbildungs- und zur Beschäftigungsduldung 
(§§ 60b und 60c AufenthG-E) zwei Bestimmungen, die – das zeigen die Erfahrungen mit den 
bisherigen Vorgaben zur Ausbildungsduldung in § 60a AufenthG und die Zahl der potenziell 
in den Anwendungsbereich der neuen Regelungen Fallenden – nicht nur eine große Praxis-
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relevanz haben, sondern angesichts ihrer Komplexität auch im Übrigen einen erheblichen 
Vollzugsaufwand auslösen werden und daher im Vorfeld besonders intensiv auf ihre Um-
setzbarkeit und Praxistauglichkeit untersucht werden sollten. Darüber hinaus soll den kom-
munalen Ausländerbehörden die Zuständigkeit für die erste Stufe des Vollzugs der mit der 
Fachkräfteeinwanderung im Zusammenhang stehenden Vorschriften entzogen und auf zent-
rale Ausländerbehörden der Länder verlagert werden. Derart weitreichende Änderungen 
des materiellen Rechts sowie der Zuständigkeitsbestimmungen verlangen nach einer breiten 
Befassung der kommunalen Ausländerbehörden mit den vorgeschlagenen Regelungen, was 
innerhalb weniger Tage und angesichts der ohnehin derzeit außergewöhnlichen Arbeitsbe-
lastung in den Behörden nicht möglich ist.  
Anders als etwa im Falle der Regelungen, mit denen der Gesetzgeber 2015 und zu Beginn 
des Jahres 2016 auf die seinerzeit dramatisch ansteigenden Flüchtlingszahlen reagierten 
musste, besteht im Hinblick auf das Fachkräfteeinwanderungsgesetz auch keinerlei Eilbe-
dürftigkeit.  
Über die Notwendigkeit und Ausgestaltung eines Fachkräfteeinwanderungsgesetzes wurde 
schon vor Beginn der Flüchtlingskrise diskutiert. Nach der politischen Verständigung auf die 
Grundzüge eines solchen Vorhabens im Koalitionsvertrag aus dem März 2018 hat es fünf 
Monate gedauert, bis das BMI im August 2018 die Eckpunkte für ein Fachkräfteeinwande-
rungsgesetz vorgelegt hat. Weitere zweite Monate waren notwendig, bevor das Bundeskabi-
nett diese Eckpunkte am 2.10.2018 beschlossen hat. Schon angesichts eines solchen zeitli-
chen Rahmens ist es unter keinem Gesichtspunkt gerechtfertigt, den Kommunen, die das 
Fachkräfteeinwanderungsgesetz ungeachtet der geplanten „Hochzonung“ bestimmter Auf-
gaben auf zentrale Ausländerbehörden in weiten Teilen zu vollziehen haben werden, eine 
Frist von weniger als zwei Wochen einzuräumen.  
Hinzukommt, dass das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, dessen Zielsetzung wir ausdrück-
lich begrüßen, mgw. zu einer deutlich steigenden Fachkräftezuwanderung führen und somit 
auch erhebliche integrations- und gesellschaftspolitische Folgewirkungen zeitigen wird, 
deren Bewältigung ebenfalls in erster Linie eine Aufgabe der Kommunen sein wird. Auch 
unter diesem Gesichtspunkt wäre es dringend erforderlich gewesen, einer notwendigen Dis-
kussion weiteren Raum zu bieten.  
Schließlich besteht auch in der Sache keine Eilbedürftigkeit. Die Verwirklichung des zent-
ralen Ziels des Gesetzentwurfs, „die Bedarfe des Wirtschaftsstandorts Deutschlands und 
die Fachkräftesicherung durch eine gezielte und gesteuerte Zuwanderung von Fachkräften 
aus Drittstaaten zu flankieren und so einen Beitrag zu einem nachhaltigen gesellschaftlichen 
Wohlstand zu leisten“, hängt in keiner Weise davon ab, ob das Fachkräftezuwanderungs-
gesetz einige Wochen früher oder später in Kraft tritt.  
Vor diesem Hintergrund müssen wir uns weitere Stellungnahmen – insbesondere im Zuge 
des parlamentarischen Verfahrens – ausdrücklich vorbehalten und appellieren dringend an 
das BMI, einer kommunalen Beteiligung künftig (wieder) den gebotenen Raum zu bieten.  

II. Allgemeines 

Der Deutsche Landkreistag begrüßt die grundsätzliche Zielsetzung des Entwurfs für ein 
Fachkräftezuwanderungsgesetz.  
Ausgehend von der strikten Trennung zwischen der Fluchtmigration und der Einwande-
rung von Fachkräften nach Maßgabe der entsprechenden Bedarfe der deutschen Wirt-
schaft, der auch der vorliegende Gesetzentwurf verpflichtet ist, hat sich das Präsidium des 
Deutschen Landkreistags schon Anfang Januar 2018 mit Blick auf die zur Milderung der Fol-
gen des demografischen Wandels notwendige Steigerung der Einwanderung von Fachkräf-
ten gegen ein Punkte- oder Kriteriensystem und für eine Weiterentwicklung des geltenden 
Aufenthaltsrechts ausgesprochen, namentlich durch eine Vereinfachung und Bündelung der 
Tatbestände, wie sie der Entwurf nunmehr vorsieht.  



  Seite  

 

4 

In diesem Zusammenhang begrüßen wir auch, dass künftig Fachkräfte in allen Berufen, zu 
denen sie ihre Qualifikation befähigt, bei Vorlage eines Arbeitsvertrages und anerkannter 
Qualifikationen arbeiten können. Zustimmung findet auch der grundsätzliche Verzicht auf die 
Vorrangprüfung.  
Das Präsidium des Deutschen Landkreistags hat sich des Weiteren dafür ausgesprochen, 
Geduldeten, die gut in den Arbeitsmarkt und die Gesellschaft integriert sind, unter im Ver-
gleich zum bisherigen Recht erleichterten Bedingungen den Erwerb eines Aufenthaltstitels 
zu ermöglichen. Diesem Anliegen trägt der Entwurf mit den Regelungen über die Beschäfti-
gungsduldung ein Stück weit Rechnung. Auch das ist im Grundsatz zu begrüßen. 
Kritisch zu beurteilen sind dagegen die Vorschriften, die die Vergabe von Aufenthaltstiteln 
auch schon zur Arbeitsplatz- oder Ausbildungsplatzsuche vorsehen. Die Ermöglichung 
der Einwanderung zum Zwecke der Suche eines Arbeits- oder Ausbildungsplatzes verbindet 
sich aus unserer Sicht in besonderer Weise mit der Gefahr, dass die Betroffenen auch dann, 
wenn ihre Suche ergebnislos bleibt und ihr Aufenthaltsrecht damit endet, nicht freiwillig aus-
reisen werden.  

III. Zuständigkeit von zentralen Ausländerbehörden für die Ersterteilung von Aufenthalts-
titeln 

Neben den materiellen Vorschriften, mit denen der Entwurf die gesteuerte Einwanderung von 
Fachkräften erleichtern will, sieht er auch vor, dass die ausländerbehördliche Zuständigkeit 
für die Einreise von Fachkräften bei zentralen Stellen konzentriert wird. § 71 Abs. 3 Satz 3 
AufenthG-E (= Artikel 1 Nr. 58 des Entwurfs) verpflichtet daher die Länder dazu, jeweils 
(mindestens) eine zentrale Ausländerbehörde zu errichten, die bei Visumsanträgen im Zu-
sammenhang mit der Fachkräfteeinwanderung zu den Aufenthaltszwecken nach §§ 16a, 
16d, 17, 18a bis 18d, 18f, 19, 19b, 19c und 20 AufenthG-E die zuständige Ausländerbehörde 
ist und die nach Einreise zu einem dieser Zwecke die Ersterteilung der Aufenthaltserlaubnis 
vornimmt. Diese „Hochzonung“ von bislang von den Ausländerbehörden der Landkreise 
wahrgenommenen Aufgaben, die durch die geplanten Änderungen des materiellen Rechts 
zwar modifiziert, in ihrem Kern aber unangetastet bleiben, auf zentrale Einrichtungen der 
Länder lehnen wir entschieden ab.  
Mit dieser Maßnahme würde der Bundesgesetzgeber tief in die Organisationshoheit der 
Länder eingreifen, die verpflichtet wären, die bewährte Struktur der dezentralen, grundsätz-
lich für alle ausländerrechtlichen Belange zuständigen Ausländerbehörden durch die Entzie-
hung einer nicht zuletzt für das Zusammenleben vor Ort und die wirtschaftliche Entwicklung 
eines Landkreises oder einer Stadt maßgeblichen Aufgabe auf eine zentrale Stelle zu beein-
trächtigen. Mit der vorgesehenen Aufspaltung der Zuständigkeiten verließe der Gesetzgeber 
die bislang konsequent umgesetzte Linie einer in den kommunalen Ausländerbehörden 
konzentrierten Bearbeitung aller aufenthaltsrechtlichen Tatbestände.  

Gründe, die einen solchen tiefgreifenden Einschnitt rechtfertigen könnten, gibt es unseres 
Erachtens nicht: 

Bedarf für eine Zuständigkeitskonzentration nicht dargetan 

Die Begründung des Gesetzentwurfs verweist insoweit auf nicht näher spezifizierte Forde-
rungen von Verbänden und Praktikern, die sich für die Einrichtung überregionaler Kompe-
tenzzentren aussprechen würden, und zitiert im Übrigen aus einer Studie der Rambøll Ma-
nagement Consulting GmbH bzw. erwähnt einen Evaluierungsbericht des Statistischen Bun-
desamtes. Beide Studien hätten gezeigt „dass sowohl der Standard an vorzulegenden 
Nachweisen als auch die anschließende Rechtsauslegung nicht immer einheitlich“ seien. 
„Unternehmen und Ausländer würden Entscheidungen daher somit häufig als intransparent 
und willkürlich wahrnehmen“. Ferner sei auf teilweise fehlende Terminierungssysteme und 
ungünstige, nicht zielgruppenorientierte Öffnungszeiten hingewiesen worden. Auch von Sei-
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ten der Mitarbeiter der an der Studie beteiligten Ausländerbehörden sei Kritik am bisherigen 
Verfahren gekommen.  
Diesen Ausführungen müssen wir insbesondere insoweit entschieden entgegentreten, als 
damit das Bild einer ihren Aufgaben nicht gewachsenen, nicht ausreichend serviceorientiert 
agierenden und am Ende sogar rechtswidrige (da „willkürliche“) Entscheidungen produzie-
renden kommunalen Ausländerverwaltung gezeichnet wird.  
Dieses Bild entspricht in keiner Weise der Situation der kommunalen Ausländerverwaltung, 
die ihre Leistungsfähigkeit nicht zuletzt während der Flüchtlingskrise unter Beweis gestellt 
hat. Wir halten es für nicht hinnehmbar, dass das BMI sich diese Wertungen Dritter unkritisch 
und unhinterfragt im Entwurf eines Gesetzes zu eigen macht. Das gilt umso mehr, als die 
zuvor erwähnten „Studien“ ohne Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände entstanden 
sind. Auch ist nicht ersichtlich, dass sich die Regelungen zu den Aufenthaltszwecken „Aus-
bildung“ und „Erwerbstätigkeit“ in ihrer Komplexität von anderen von den Ausländerbehörden 
zu vollziehenden Vorschriften – etwa zur Erteilung von humanitären Aufenthaltstiteln oder 
Duldungen bzw. zum Familiennachzug – unterscheiden würden. Zu betonen ist vielmehr, 
dass die Ausländerbehörden sehr professionell und kompetent mit allen Herausforde-
rungen im ausländerrechtlichen Vollzugsbereich umgehen. Die Befragung von Mitarbei-
tern einzelner Ausländerbehörden kann insoweit schon aus methodischen Gründen keine 
zuverlässigen und verifizierbaren Ergebnisse zeitigen.  

Kommunale Ausländerbehörden entscheiden nicht willkürlich, sondern einzelfallgerecht 

Hinzu kommt, dass die Kritik an der Verfahrensführung durch die kommunalen Ausländerbe-
hörden auch die Rechtslage völlig außer Acht lässt. Das Aufenthaltsgesetz enthält bislang – 
und auch nach den mit dem Entwurf geplanten Änderungen – Tatbestände, die durch eine 
Vielzahl von unbestimmten Rechtsbegriffen geprägt sind und ganz bewusst Ermessens-
spielräume eröffnen. Diese Regelungstechnik hat ihren guten Grund. Sie ermöglicht insbe-
sondere Entscheidungen, mit denen den Umständen des Einzelfalls deutlich besser Rech-
nung getragen werden kann, als dies bei strikt bindenden Regelungen der Fall wäre. Dass 
die mit dem Vollzug des Aufenthaltsrechts betrauten Behörden bei der Ermittlung der Tatbe-
standsvoraussetzungen – z. B. durch das Anfordern bestimmter Nachweise – unterschiedli-
che Wege beschreiten oder bei der Abwägung der für oder gegen die Erteilung eines Titels 
sprechenden Umstände im Einzelfall zu abweichenden Ergebnissen kommen können, deutet 
daher nicht auf Intransparenz und Willkür, sondern allein darauf hin, jedem Einwande-
rungsbegehren individuell gerecht werden zu müssen. Diesem Anspruch werden sich 
auch zentrale Ausländerbehörden verpflichtet fühlen.  
Durch die Bündelung sollen – so die Begründung des Entwurfs – „die Verfahren und Ent-
scheidungen bundesweit einheitlicher, vergleichbarer und rechtssicherer“ gemacht werden.  
Abgesehen davon, dass wir uns erneut entschieden gegen die durch nichts unterfütterte im-
plizite Behauptung verwahren müssen, die kommunalen Ausländerbehörden würden keine 
„rechtssicheren“ Entscheidung treffen, halten wir es für im hohen Maße unplausibel, dass 
(alleine) die Verlagerung der Aufgabenwahrnehmung auf eine oder mehrere zentrale 
Ausländerbehörden je Land zwingend zu einheitlicheren und vergleichbareren Ent-
scheidungen führen würde. Insoweit sei nur darauf verwiesen, dass selbst das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge, bei dem es sich ungeachtet seiner zahlreichen Außenstellen 
um eine (Bundes-)behörde handelt, nicht in der Lage ist, eine einheitliche Verfahrens- und 
Entscheidungspraxis sicherzustellen. Um einheitlichere Verfahren und Entscheidungen zu 
gewährleisten, wären – wenn man das denn für erforderlich hält – vielmehr klarere und ver-
bindlichere Vorgaben insbesondere durch ermessenslenkende Verwaltungsvorschriften 
das Mittel der Wahl, die das BMI jederzeit erlassen könnte.  

Zentrale Ausländerbehörden bieten keine Vorteile für Fachkräfte und Unternehmen 

Wir sehen des Weiteren nicht, welche Vorteile sich für die betroffenen Ausländer und die in 
Deutschland ansässigen Unternehmen mit der Einrichtung zentraler Ausländerbehörden für 
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die Fachkräfteeinwanderung verbinden sollten. Zentraler Ansprechpartner des einwande-
rungswilligen Ausländers ist zunächst nicht die Ausländerbehörde vor Ort, sondern die deut-
sche Auslandsvertretung in seinem Heimatland. Unmittelbaren Kontakt zur Ausländerbe-
hörde muss die Fachkraft erst nach ihrer Einreise aufnehmen. Warum es für den Ausländer 
dann eine Erleichterung sein soll, sich an eine – aller Wahrscheinlichkeit nach weit entfernte 
– zentrale Ausländerbehörde, statt an die Ausländerbehörde seines neuen Heimatlandkrei-
ses oder seiner neuen Heimatstadt zu wenden, leuchtet nicht ein. Eine solche persönliche 
Kontaktaufnahme mit der zentralen Ausländerbehörde ist schon deshalb unvermeidlich, 
weil der Ausländer seine Fingerabdrücke zur Ausstellung des elektronischen Aufenthaltstitels 
dort hinterlassen muss. Eine zweite Anreise ist erforderlich, um den Aufenthaltstitel persön-
lich in Empfang zu nehmen. Bereits kurz nach Aufnahme der Beschäftigung würden die 
Fachkräfte damit für die Erledigung ihrer aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten in der Re-
gel für bis zu zwei Tag ausfallen. 
Für zentral organisierte, deutschlandweit agierende Unternehmen mag es sich durchaus als 
Vorteil erweisen, nur einen Ansprechpartner für alle im Zusammenhang mit der Einwande-
rung von Fachkräften stehenden Fragen zu haben. Solche Unternehmen sind aber nicht der 
Regelfall. Die deutsche Wirtschaft ist vielmehr dezentral aufgestellt und wird ganz we-
sentlich durch kleinere, mittelständische Unternehmen geprägt, die vielfach nur über eine 
Niederlassung – oft im ländlichen Raum – verfügen. Für diese Unternehmen ist es deutlich 
leichter, mit der vor Ort zuständigen Ausländerbehörde eine vertrauensvolle Zusammen-
arbeit im Hinblick auf Abwicklung der Verfahren von einwanderungswilligen künftigen Mitar-
beitern aus Drittstaaten zu entwickeln. Das gilt im Übrigen auch für die dezentralen Nieder-
lassungen größerer Unternehmen. Nicht zuletzt die Flüchtlingskrise hat gezeigt, dass unter-
nehmensnahe Entscheidungen und Entscheidungen, die einen engen Kontakt zu den Betrof-
fenen voraussetzen, sinnvoll nur vor Ort und nicht in weit entfernten zentralen Stellen ge-
troffen werden können. Zahlreiche Rückmeldungen aus den Ausländerämtern der Kreise 
bestätigen, dass zu diesem Zweck bereits jetzt konkrete Ansprechpartner für den Kontakt mit 
den (größeren) Arbeitsgebern vor Ort bestehen. Zentrale Behörden können dagegen in den 
Flächenländern schon aufgrund der großen regionalen Unterschiede und Entfernungen 
nicht ausreichend auf die Erfordernisse der regionalen Wirtschaft eingehen. 

Zentrale Ausländerbehörden leisten keinen Beitrag zur Verfahrensbeschleunigung 

Ein Beitrag zur Beschleunigung, Vereinfachung und Entbürokratisierung ist die Bündelung 
bei zentralen Ausländerbehörden auch deshalb nicht, weil diese Stellen (aus allerdings 
zwingenden Gründen) nur für die Ersterteilung von Aufenthaltstiteln zuständig sein sol-
len, während für die Verlängerungen der Titel und alle weiteren aufenthaltsrechtlichen Be-
lange die örtlich zuständigen Ausländerbehörden zuständig sind bzw. – bei Voraufenthalten 
– auch schon einmal zuständig waren.  
Es bedarf keiner besonderen Vorstellungskraft, dass eine solche Zersplitterung der sachli-
chen und örtlichen Zuständigkeit im Hinblick auf die Einreise und den Aufenthalt einer 
Fachkraft sowie ggf. des Familiennachzugs zu ihm schon wegen der Notwendigkeit des 
ständigen Austauschs von Informationen und Akten zwischen den beteiligten Auslän-
derbehörden nicht zu einer Beschleunigung der Verfahren führen wird. Wie groß der Ab-
stimmungsbedarf zwischen kommunalen und zentralen Ausländerbehörden sein kann, zei-
gen im Übrigen auch die Erfahrungen, die aus Anlass der in vielen Ländern erfolgten 
Hochzonung von Aufgaben im Bereich der Ausreisepflicht auf zentrale Stellen. Vor diesem 
Hintergrund kann es als sicher gelten, dass es durch die wechselnden Zuständigkeiten im 
Laufe des ausländerrechtlichen Verfahrens zu Verzögerungen kommt und dass auf diese 
Weise – ein im Sinne der im Entwurf zu Recht eingeforderten Serviceorientierung wichtiger 
Gesichtspunkt – für die ausländische Fachkraft wie die Unternehmen schwer nachzuvollzie-
hendes Zuständigkeitsgeflecht entsteht.  
Eine besondere Pointe ist dabei im Übrigen, dass für die Verlängerung der Aufenthaltstitel 
nach § 8 Abs. 1 AufenthG dieselben Vorschriften Anwendung finden wie auf die Erteilung. 
Die schon bei der Erteilung geprüften Tatbestandsvoraussetzungen müssen also erneut ge-
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prüft werden, allerdings von einer anderen Behörde. Die Logik hinter diesem Ansatz er-
schließt sich nicht.  
In Durchbrechung des Ansatzes, dass die zentralen Behörden nur für die Ersterteilung von 
Aufenthaltstiteln zuständig sein sollen, begründet § 71 Abs. 1 Satz 3 AufenthG-E auch eine 
Zuständigkeit der zentralen Behörden für die Erteilung der Niederlassungserlaubnis für 
Fachkräfte (§ 18c AufenthG-E).  
Da die Niederlassungserlaubnis das Vorliegen eines anderweitigen Aufenthaltstitels voraus-
setzt, handelt es sich nicht um eine Ersterteilung. Überdies müsste der Ausländer, der sich 
zu diesem Zeitpunkt bereits seit mindestens vier Jahren im Bundesgebiet aufgehalten haben 
muss, zum Zwecke der Erlangung der Niederlassungserlaubnis an eine vermutlich räumlich 
weit entfernte zentrale Stelle herantreten, statt sich an seine örtlich zuständige Ausländerbe-
hörde zu wenden. Erneut leuchtet nicht ein, welche Vorteile sich damit verbinden. Unklar 
bleibt auch, warum die örtlichen Ausländerbehörden zwar in der Lage sein sollen, über die 
Voraussetzungen der Verlängerung eines Aufenthaltstitels zu entscheiden, nicht aber über 
das Vorliegen der Voraussetzung einer Niederlassungserlaubnis für Fachkräfte.  

Keine neuen Behörden schaffen, sondern vorhandene Strukturen stärken 

Fraglich erscheint schließlich, woher die personellen Ressourcen zur Einrichtung neuer 
bzw. zum Ausbau bestehender zentraler Ausländerbehörden kommen sollen. Die 
Schwierigkeiten, geeignete Fachkräfte zu gewinnen, dürften hinreichend bekannt sein. Vor 
diesem Hintergrund erscheint es kaum vorstellbar, dass die Länder in der Lage sind, inner-
halb des vorgesehenen Zeitraums von sechs Monaten nach Verkündung des Gesetzes per-
sonell entsprechend ausgestattete Behörden einzurichten, in denen die neuen Prozesse 
abgewickelt werden können. Insoweit dürfte es zielführender sein, wenn die Länder Res-
sourcen für die Weiterbildung des vor Ort zuständigen Personals bereitstellen würden, 
zumal diese angesichts ihrer Zuständigkeit für die Verlängerung von Aufenthaltstiteln ohne-
hin entsprechendes Fachwissen vorhalten müssen.  
Im Übrigen haben – um nochmals auf die Erfahrungen mit der Flüchtlingskrise zu rekurrieren 
– namentlich die Landkreise bewiesen, dass sie in der Lage sind, auf neue Herausforderun-
gen schnell und angemessen zu reagieren, insbesondere durch die Einrichtung von Stab-
stellen, Fachbereichen oder sonstigen Einheiten, in denen Flüchtlinge alle für sie rele-
vanten Aufgaben gebündelt vor Ort erledigen können. Derartige „Willkommensstrukturen“ 
können bei entsprechendem Bedarf selbstverständlich ebenfalls für Fachkräfte aufgebaut 
werden. 
Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass durch die Schaffung von zentralen Ausländerbe-
hörden nicht das Problem beseitigt wird, dass oftmals bei den deutschen Auslandsvertre-
tungen lange Vorlaufzeiten für die Visumsantragsstellung bestehen. Selbst wenn die 
inlandsbezogenen Aspekte schneller bearbeitet werden sollten, bedarf es auch entspre-
chender Kapazitäten in den deutschen Auslandsvertretungen, um der potentiellen Fachkraft 
zügig die Möglichkeit einzuräumen, sein Visum zu erlangen. Darin liegt nach der Wahrneh-
mung vieler Ausländerbehörden die eigentliche Herausforderung.  

IV. Hinweise zu einzelnen Regelungen des Entwurfs 

Im Folgenden möchten wir noch einige Hinweise zu einzelnen Regelungen des Entwurfs 
übermitteln. Insbesondere insoweit war allerdings eine nähere Befassung der Ausländerbe-
hörden der Landkreise mit den vorgeschlagenen neuen Bestimmungen und ihrem Zusam-
menspiel mit den bestehenden Vorschriften des Aufenthaltsrechts bislang aufgrund des en-
gen zeitlichen Rahmens nur sehr bedingt möglich.  
Im Einzelnen: 
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- Begriffsdefinitionen (§ 2 AufenthG-E = Art. 1 Nr. 2 des Entwurfs) 
Begrüßt wird, dass durch § 2 Abs. 3 Satz 6 AufenthG-E bundeseinheitlich eine Rege-
lung bezüglich der Sicherung des Lebensunterhaltes (insbesondere) für Auszubilden-
de getroffen wird. 
Begrüßt wird zudem die Aufnahme der weiteren Definitionen zu den Begriffen „gute 
Sprachkenntnisse“, „qualifizierter Berufsausbildung“, „qualifizierte Beschäftigung“ so-
wie „Bildungsträger“. Hinsichtlich § 2 Abs. 12b AufenthG-E (qualifizierte Beschäfti-
gung) wäre es jedoch wünschenswert, wenn dort die Formulierung („in der Regel“) 
weggelassen würde oder die Gesetzesbegründung Aufschlüsse darüber gibt, was un-
ter Ausnahmen von dieser Regel zu verstehen wäre.  

- Zugang zur Erwerbstätigkeit (§ 4a AufenthG-E = Art. 1 Nr. 4 des Entwurfs) 
§ 4a AufenthG-E regelt den Zugang zur Erwerbstätigkeit und sieht im Grundsatz vor, 
dass ein Ausländer, wenn er einen Aufenthaltstitel besitzt, im Bundesgebiet einer Er-
werbstätigkeit nachgehen kann, wenn gesetzlich oder im Einzelfall nichts Abweichen-
des geregelt ist. Zu diesem Regelungsvorschlag haben uns keine kritischen Hin-
weise erreicht. 

- Neustrukturierung der Vorschriften zum Aufenthaltszweck „Ausbildung“ und 
„Erwerbstätigkeit“ (§§ 16 ff., 18 ff. AufenthG-E = Art. 1 Nr. 10 ff., 19 ff.) 
Eine Neustrukturierung und zum Teil auch Neufassung der Vorschriften, die Aufent-
halte zum Zwecke der Ausbildung bzw. der Erwerbstätigkeit regeln, ist aus unserer 
Sicht grundsätzlich zu begrüßen. Der Deutsche Landkreistag hat in dem erwähnten 
Diskussionspapier bereits deutlich gemacht, dass die Komplexität der Regelungen 
zur Erwerbsmigration einer der Gründe dafür sein könnte, dass Deutschland als Ziel-
staat für die Zuwanderung von Fachkräften trotz insoweit prinzipiell guter rechtlicher 
Möglichkeiten bislang wenig attraktiv ist.  
Allerdings erweisen sich auch die als §§ 16 ff. AufenthG-E vorgeschlagenen Rege-
lungen ungeachtet einiger Verbesserungen nach wie vor als komplex und unüber-
sichtlich. Für die Zukunft muss daher das Ziel sein, das Ausländerrecht stärker zu 
systematisieren und in klareren einzelnen Vorschriften ohne die Vielzahl von Regel-
Ausnahme-Mechanismen, wie sie jetzt noch für das AufenthG prägend sind, zu nor-
mieren. Das diente einer größeren Rechtsklarheit und der Gewährleistung einer bes-
seren Übersichtlichkeit für Einwanderungswillige und Unternehmen.  

- Grundsatznormen (§§ 16 Abs. 1, 18 Abs. 1 AufenthG-E = Art. 1 Nr. 11 und Nr. 
19) 
Mit zwei sog. „Grundsatznormen“ in § 16 Abs. 1 und § 18 Abs. 1 AufenthG-E wird 
klargestellt, dass die in den jeweils nachfolgenden Vorschriften eröffneten Möglichkei-
ten der Zuwanderung nach Deutschland nicht in erster Linie den individuellen In-
teressen der Zuwanderungswilligen dienen soll. Der Zugang von Ausländern zu 
einer Ausbildung in Deutschland bzw. zum nationalen Arbeitsmarkt richtet sich da-
nach vielmehr nach den Bedarfen des deutschen Arbeitsmarktes. Eine solche Klar-
stellung ist aus Sicht des Deutschen Landkreistags sehr zu begrüßen. 

- Maßnahmen zur Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen (§ 16d Au-
fenthG-E = Art. 1 Nr. 14) 
Die Regelung in § 16d AufenthG-E ist ungewöhnlich komplex und läuft dem Anspruch 
zuwider, das Recht der Fachkräfteeinwanderung zu vereinfachen und übersichtlicher 
zu gestalten. Ungeachtet dessen könnte sich ein Aufenthalt zur Vervollständigung der 
Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen als grundsätzlich sinnvoll erwei-
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sen. Zwingende Voraussetzung ist insoweit allerdings, dass die Arbeitgeber ihrer 
Verpflichtung nachkommen, das Nachholen der Qualifikation zu ermöglichen.  
Wir halten es allerdings für kritisch, dass § 16d AufenthG-E die Erteilung einer Auf-
enthaltserlaubnis zur Absolvierung einer Anpassungs- oder Ausgleichsmaßnahme 
auch schon bei lediglich hinreichenden Sprachkenntnissen ermöglichen will. Es 
zeigt sich immer wieder, dass (mangelnde) Sprachkenntnisse im Rahmen der fach-
theoretischen Ausbildung das größte Hindernis für einen erfolgreichen Ausbildungs-
abschluss sind. Insbesondere ist nicht nachvollziehbar, warum in § 16d AufenthG-E 
ein niedrigeres Sprachniveau („hinreichende Sprachkenntnisse“) gefordert wird als 
dasjenige, das nach § 17 AufenthG-E bei der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis für 
die Suche nach einem Ausbildungsplatz („gute Sprachkenntnisse“) erforderlich ist.  
Da Sprachkenntnisse eines der entscheidenden Kriterien sind, um eine Integration in 
die gesellschaftlichen und kulturellen Verhältnisse in der Bundesrepublik zu ermögli-
chen, regen wir an, die getroffenen Festsetzungen zu den geforderten Sprachkennt-
nissen im Gesetzesentwurf noch einmal ganz generell kritisch zu hinterfragen und 
nach Möglichkeit zu vereinheitlichen. 

- Aufenthalt zur Arbeitsplatz- und Ausbildungssuche (§§ 17 und 20 AufenthG-E = 
Art. 1 Nr. 31) 
§§ 17 und 20 AufenthG-E ermöglichen es, Ausländern auch zum Zwecke der Suche 
nach einem Ausbildungs- oder Arbeitsplatz eine befristete Aufenthaltserlaubnis zu er-
teilen, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Ungeachtet der Tatsache, dass 
diese Voraussetzungen insbesondere im Bereich der Ausbildungsplatzsuche ver-
gleichsweise hoch sind, lehnen wir solche Regelungen im Grundsatz ab.  

Generell entspricht es aus unserer Sicht einem Bruch mit bisherigen Grundprinzipien 
des Aufenthaltsrechts, wenn die Voraussetzungen für einen dauerhaften Aufenthalt 
im Bundesgebiet erst nach der Einreise geschaffen werden und nicht bereits vor der 
Einreise vorliegen müssen. Wir halten es für problematisch, dass damit für einen 
von vornherein vorübergehenden Aufenthaltszweck die Grundlage für die Ertei-
lung eine Aufenthaltserlaubnis geschaffen wird. Sofern diese Erweiterung der Zu-
wanderungsmöglichkeiten angesehen werden sollte, wäre aus unserer Sicht die Re-
gelung über ein (Besuchs-)Visum zur Suche eines Studien- oder Ausbildungsplatzes 
sinnvoller. Auf diese Weise würde der vorübergehenden Natur des Aufenthalts-
zwecks Rechnung getragen und eine Verfestigung des Aufenthalts durch Erteilung 
einer Aufenthaltserlaubnis würde erst erfolgen, wenn die Voraussetzungen für einen 
dauerhaften Aufenthalt geschaffen sind. 
Unsere Sorge ist ferner, dass die Regelungen mit einem erheblichen Missbrauchs-
potenzial behaftet sind. Wir befürchten, dass die Ausreisepflicht, die im Falle erfolg-
los bleibender Suche nach einem Ausbildungs- oder Arbeitsplatz eintritt, nicht in allen 
Fällen problemlos durchgesetzt werden kann und damit eine Inanspruchnahme von 
sozialen Sicherungssystemen, sei es im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes, 
sei es im Bereich der sozialen Grundsicherung, erfolgen wird. In diesem Zusammen-
hang begrüßen wir es ausdrücklich, dass Asylanträge, die während oder im An-
schluss an einen Aufenthalt nach §§ 17, 20 AufenthG-E gestellt werden, im be-
schleunigten Verfahren zu bearbeiten sind (§ 30a AsylG-E = Art. 29 Nr. 1 des Ent-
wurfs). Eine solche Regelung ist unverzichtbar, weil anderenfalls dem Missbrauch 
der neuen Aufenthaltstitel Tür und Tor geöffnet werden würden.  
Im Übrigen sollte jedenfalls vorgesehen werden, dass die nach beiden Bestimmun-
gen erforderliche Sicherung des Lebensunterhalts auch für einen Zeitraum von 
mindestens drei Monaten nach Auslaufen der Aufenthaltserlaubnis verlangt wird.  
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- Beschäftigungsverbot nach § 60a Abs. 6 AufenthG-E (= Art. 1 Nr. 55) 
Die vorgeschlagene Erweiterung der Vorschriften über das Beschäftigungsverbot be-
grüßen wir. Wir regen darüber hinaus an, dass bereits die verweigerte Mitwirkung bei 
der Beschaffung von Heimreisedokumenten zu einem Beschäftigungsverbot führen 
sollte.  
Allerdings ist nicht nachzuvollziehen, warum das bisherige gesetzliche Verbot der 
Ausübung einer Erwerbstätigkeit nicht übernommen wurde. Die an die Stelle des ge-
setzlichen Verbots tretende Untersagungspflicht könnte in der Vollzugspraxis zu er-
heblichem Mehraufwand führt, da bei den Betroffenen der Eindruck entstehen könnte, 
dass die Ausländerbehörde hier einen Entscheidungsspielraum hat, der praktisch 
aber nicht vorhanden ist. 
Die Schaffung einer Untersagungspflicht steht im Übrigen auch nicht im Einklang mit 
dem in §4a Abs. 3 AufenthG-E definierten generellen Verbot der Erwerbstätigkeit mit 
Erlaubnisvorbehalt für Personen ohne Aufenthaltserlaubnis. Eine Übernahme der 
bisherigen Regelung und somit eines gesetzlichen Verbotes der Erwerbstätigkeit 
ist aus unserer Sicht zu bevorzugen. 
In § 60a Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 AufenthG-E soll das „oder“ durch ein Komma ersetzt 
werden. Diese redaktionelle Anpassung könnte so verstanden werden, dass künftig 
alle in § 60a Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 bis Nr. 3 AufenthG-E genannten Kriterien kumulativ 
vorliegen müssen, was ersichtlich nicht gewollt sein kann. Wir regen daher an, dass 
sowohl nach der Nr. 1 wie nach Nr. 2 ein „oder“ eingefügt bzw. erhalten bleibt.  

- Ausbildungsduldung (§ 60b AufenthG-E = Art. 1 Nr. 56) 
Mit § 60b AufenthG-E werden die bislang in § 60a Abs. 2 Satz 4 bis 12 AufenthG ent-
haltenen Regelungen zur Ausbildungsduldung in eine eigene Vorschrift überführt und 
zum Teil auch inhaltlich verändert. Dazu hat uns eine Vielzahl von Hinweisen erreicht. 
Im Einzelnen: 

- Mit Blick auf § 60b Abs. 1 Nr. 1 lit b) AufenthG-E regen wir an zu prüfen, ob 
angesichts des unbezweifelbaren Bedarfs im Bereich der Assistenz- und 
Helferberufe auf das Erfordernis einer Ausbildungsplatzzusage verzichtet 
werden könnte.  

- Der Ausschlussgrund in § 60b Abs. 2 Nr. 4 AufenthG-E ist deutlich zu eng 
gefasst. Insbesondere sollte auch die (voraussichtlich erfolgversprechende) 
Einleitung der Passbeschaffung explizit aufgenommen werden, da es sich 
dabei nach mittlerweile nahezu einhelliger Auffassung der Gerichte bereits um 
eine konkrete Maßnahme der Aufenthaltsbeendigung handelt. Die vorge-
sehen Generalklausel („vergleichbar konkrete Vorbereitungsmaßnahmen“) ist 
demgegenüber zu unbestimmt. Ein Verzicht auf dieses Kriterium hat zur Fol-
ge, dass während der in vielen Fällen notwendigen und äußerst langwierigen 
Passbeschaffung die Erteilung einer Ausbildungsduldung nicht kraft Gesetzes 
ausgeschlossen ist. Dies ist aus unserer Sicht vor allem deshalb problema-
tisch, weil die Dauer des Verfahrens maßgeblich vom Ausländer beeinflusst 
werden kann, da selbst bei staatlichen Verfahren zur Beschaffung von Pass-
ersatzpapieren ein Mindestmaß an Mitwirkung des Ausländers notwendig ist. 
Der Zeitpunkt, ab dem konkrete Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung als 
bevorstehend anzusehen sind, muss deshalb deutlich nach vorne verlegt 
werden.  

Als spätester Zeitpunkt ist die Einleitung eines Passersatzpapier-Verfahrens 
anzunehmen. Bei Einleitung dieses Verfahrens ist die Ausländerbehörde zu 
dem Schluss gelangt, dass eine Passbeschaffung durch den Ausländer selbst 
nicht mehr zu erwarten ist, sei es aufgrund verweigerter Mitwirkung oder aus 
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sonstigen Gründen, und eine Passbeschaffung somit nur noch von Amtswe-
gen möglich erscheint. Ab diesem Zeitpunkt sollte der Ausländer auch nicht 
mehr in den Genuss von Vergünstigungen kommen, die ihm einen weiteren 
Aufenthalt im Bundesgebiet ermöglichen.  

- Ausdrücklich begrüßen wir, dass als Voraussetzung für die Ausbildungsdul-
dung (und die Duldung für gut integrierte Berufstätige) grundsätzlich an der 
Identitätsklärung festgehalten wird, da diese für einen späteren Aufenthaltsti-
tel zwingende Voraussetzung ist.  

Dass es zur Wahrung der Frist nach § 60b Abs. 2 Nr. 3 aber ausreichen soll, 
wenn der Ausländer alle ihm zumutbaren Maßnahmen zur Identitätsklärung 
ergriffen hat, halten wir für verfehlt. In der ausländerbehördlichen Praxis hat 
sich immer wieder gezeigt, dass zwischen den im Asylverfahren angegebenen 
Personalien und den Personalien, die sich aus Dokumenten aus dem Heimat-
land ergeben, teilweise erhebliche Unterschiede bestehen. Auch kann die 
Passbeschaffung bei einzelnen Ländern teilweise erhebliche Zeit in Anspruch 
nehmen. Bereits vor der endgültigen Klärung der Identität des Ausländers ei-
nen Anspruch auf Erteilung einer Duldung zu schaffen, setzt ein falsches Zei-
chen. Vielmehr ist unbedingt darauf hinzuwirken, dass alle Erteilungsvoraus-
setzungen innerhalb der gesetzlichen Fristen auch tatsächlich erfüllt sein 
müssen.  

In diesem Zusammenhang ist auch deutlich zu betonen, dass die betroffenen 
Ausländer vom ersten Tag ihres Aufenthalts im Bundesgebiet an grundsätz-
lich der Passpflicht unterliegen. In vielen Fällen werden aber nach der Erfah-
rung der Ausländerbehörden während des Aufenthalts in Deutschland keiner-
lei Maßnahmen zur Identitätsklärung durch die Ausländer in eigener Verant-
wortung ergriffen. Somit ließe sich auch argumentieren, dass der Ausländer 
die Verzögerung bei der Klärung seiner Identität – sofern nicht besondere 
Umstände vorliegen –, grundsätzlich immer selbst zu vertreten hat, da not-
wendige Schritte zur Identitätsklärung nicht rechtzeitig unternommen wurden.  

Erschwerend kommt hierbei hinzu, dass insbesondere abgelehnte Asylbe-
werber – also der Kreis von Personen, der nach § 60b Abs. 1 Nr. 1 AufenthG-
E in den Genuss einer Ausbildungsduldung kommen kann – im Rahmen ihrer 
Asylverfahren gerade nicht nachweisen konnten, dass sie politisch verfolgt 
oder sonst bedroht wurden. Hinsichtlich dieser Personen liegen also keine 
Umstände vor, aus denen zwingend auf die Unzumutbarkeit der Passbeschaf-
fung geschlossen werden könnte.  

Zu berücksichtigen ist auch, dass die im Rahmen des Passbeschaffungsver-
fahrens von den Ausländern gemachten Angaben kaum zu verifizieren sind. 
Die ausländerbehördliche Praxis hat insoweit immer wieder gezeigt, dass in 
vielen Fällen falsche Angaben gemacht werden, die erst Jahre später als sol-
che aufgedeckt werden können.  

Darüber hinaus sind auch sicherheitspolitische Aspekte zu berücksichtigen. 
Zu Recht setzt die Erteilung von Aufenthaltstitel im Grundsatz eine Klärung 
der Identität voraus (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a AufenthG). Darin kommt zum Ausdruck, 
dass der Staat ein überragendes öffentliches Interesse an der Identitäts-
klärung von im Inland aufhältigen Personen hat. Dieser Grundsatz, der sich 
bislang durch das gesamte Aufenthaltsrecht zieht, wird mit der hier geplanten 
Regelung weitgehend negiert, ohne dass hierfür aus unserer Sicht eine Not-
wendigkeit bestehen würde. 
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- Personen, die über ihre Identität getäuscht haben, sollten keinen Anspruch 
auf eine Ausbildungsduldung haben. Anderenfalls besteht die Gefahr, dass 
Identitätstäuscher erstmals im Zusammenhang mit der Beantragung der Aus-
bildungsduldung ihren Pass oder Passersatz vorlegen.  

- Die in § 60b Abs. 3 AufenthG-E vorgesehene Frist von sechs Monaten wird 
als zu lang angesehen; eine Frist von ein bis zwei, maximal drei Monaten 
wird als ausreichend erachtet.  

- Die Übergangsregelung in § 60b Abs. 7 AufenthG-E halten wir für überflüs-
sig. 

- Beschäftigungsduldung (§ 60c AufenthG-E = Art. 1 Nr. 56 Entwurf) 
Der Deutsche Landkreistag hat sich dafür ausgesprochen, insbesondere abgelehnten 
Asylbewerbern, die sich bereits gut in die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt integriert 
haben, einmalig und stichtagsbezogen einen aufenthaltsrechtlichen Status-
wechsel zu ermöglichen. Dem liegt die Erwägung zugrunden, Ausländern, die auf 
absehbare Zeit nicht abgeschobenen werden können, eine Perspektive in Deutsch-
land zu eröffnen. Dieses Anliegen greift auch die (allerdings nicht an einen Stichtag 
gebundene) Regelung über die Beschäftigungsduldung auf. Auch dazu hat uns eine 
ganze Reihe von Hinweisen erreicht.  

- Zunächst ist anzumerken, dass unsere obigen Ausführungen zur Wahrung der 
Frist nach § 60b Abs. 2 Nr. 3 AufenthG-E (Identitätsklärung) uneinge-
schränkt auch für die Regelung in § 60c Abs. 1 Nr. 1 AufenthG-E gelten. 

- Wir regen an, den Ausschlussgrund nach § 60b Abs. 2 Nr. 4 AufenthG-E 
auch in § 60c AufenthG-E zu übernehmen.  

- § 60c Abs. 1 Nr. 3 AufenthG-E verlangt, dass nur der Ausreisepflichtige sei-
nen Lebensunterhalt decken können muss. Wir regen dringend an, dass die-
ses Erfordernis auch auf Ehegatten und Kinder des Ausreispflichtigen er-
streckt wird. Namentlich bei Beschäftigungsverhältnissen im Niedriglohnsektor 
sowie bei Familien mit vielen Kindern drohen anderenfalls andauernde Belas-
tungen der Sozialkassen.  

- Personen, die über ihre Identität getäuscht haben, sollten auch keinen An-
spruch auf eine Beschäftigungsduldung haben. 

- Zuständigkeit zentraler Ausländerbehörden (§ 71 Abs. 1 Satz 3 AufenthG-E = 
Art. 1 Nr. 58) 
Wie bereits oben sub III. eingehend begründet, lehnt der Deutsche Landkreistag die 
Einrichtung zentraler Ausländerbehörden mit der Zuständigkeit nach § 71 Abs. 1 Satz 
3 AufenthG-E ab. Ungeachtet dessen stellt sich mit der neuen Vorschrift eine Vielzahl 
von offenen Fragen, die eine gründlichere, innerhalb einer Frist von wenigen Tagen 
nicht leistbare Prüfung bedürfen. Hinzuweisen ist insoweit etwa auf folgende Ge-
sichtspunkte: 

- Unklar ist, welche Behörde für Aufenthaltstitel der Familienangehörigen 
von Fachkräften zuständig ist, die gemeinsam mit diesen einreisen wollen. 
Das beschleunigte Fachkräfteverfahren ist nach § 81a Abs. 4 AufenthG-E auf 
diese Gruppe von Personen anzuwenden. Dies lässt nur den Schluss zu, 
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dass außerhalb dieses beschleunigten Verfahrens für die Ersterteilung von 
Aufenthaltstiteln an die einwandernde Fachkraft die zentrale Ausländerbehör-
de zuständig ist, für die gleichzeitig einwandernden (sowie für nachziehende) 
Familienangehörige aber die kommunalen Ausländerbehörden. Das vermag 
unter keinem Gesichtspunkt zu überzeugen.  

- Sollte der Gesetzgeber an der Regelung in § 71 Abs. 1 Satz 3 AufenthG-E 
festhalten wollen, müsste dringend klargestellt werden, dass die zentralen 
Ausländerbehörden nicht nur für die Ersterteilung von Aufenthaltstiteln, 
sondern insbesondere auch für die Versagung solcher Titel und ggf. für die 
Durchsetzung der Ausreisepflicht zuständig sind. In diesem Zusammen-
hang sind wir von Ausländerbehörden darauf hingewiesen worden, dass oft 
nur sehr kurzfristige Arbeitsverträge geschlossen werden. Arbeitgeber kündi-
gen ihren Arbeitnehmer noch während der Vertragslaufzeit; auch Arbeitneh-
mer kündigen nach kurzer Zeit aus verschiedenen Gründen. Ferner sind Än-
derungsverträge an der Tagesordnung, mit denen die Laufzeit der ursprüngli-
chen Arbeitsverträge verkürzt wird. All dies führt dazu, dass Arbeitgeber ge-
wechselt werden und der ursprüngliche Einreisegrund nicht mehr gegeben ist. 
Uns scheint offen, wie in solchen Fällen, mit denen in nicht geringer Zahl zu 
rechnen, verfahren werden soll und wer zuständig ist.  

- Beschleunigtes Verfahren für Fachkräfte (§ 81a AufenthG-E = Art. 1 Nr. 64 des 
Entwurfs) 
Die Regelungen für ein beschleunigtes Verfahren für Fachkräfte begrüßen wir. Die 
Etablierung eines solchen Verfahrens ist kein Grund für die Übertragung seiner 
Durchführung auf zentrale Ausländerbehörden. Vielmehr sind auch die kommunalen 
Ausländerbehörden in der Lage, im engen Zusammenwirken mit den Unternehmen 
vor Ort zu passgenauen Lösungen zu gelangen. Das entspricht auch schon der Pra-
xis.  
In diesem Zusammenhang könnten wir uns auch eine stärkere Inpflichtnahme der Ar-
beitgeber vorstellen, z. B. eine Pflicht zur Unterstützung bei zusätzlichen Integrations- 
oder Sprachvermittlungsmaßnahmen oder auch eine Pflicht zur (anteiligen) Über-
nahme von Sozialleistungen im Falle von Kündigungen kurz nach der Einwanderung.  

- Informationspflicht des Jobcenters (§ 87 Abs. 2 AufenthG-E = Art. 1 Nr. 67 des 
Entwurfs) 
Die Einführung einer gesetzlichen Informationspflicht der Jobcenter begrüßen wir.  

V. Erfüllungsaufwand 

Die im Gesetzesentwurf bezifferte finanzielle Entlastung der Ausländerbehörden ist aus 
unserer Sicht nicht nachvollziehbar.  
Es ist zwar richtig, dass durch die Zuständigkeitsverlagerung auf zentrale Ausländerbehör-
den, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge oder die Bundesagentur für Arbeit die 
Ausländerbehörden punktuell und kurzfristig entlastet würden.  
Allerdings handelt es sich nach dem derzeitigen Entwurf für den Bereich der Erwerbsmigrati-
on nur um eine zeitweise Verlagerung der Zuständigkeiten, nämlich zur Durchführung 
des Visumsverfahrens sowie zur Ersterteilung einer Aufenthaltserlaubnis. Alle weiteren Ver-
waltungsvorgänge im Verlauf des Aufenthalts in Deutschland fallen wieder in die Zuständig-
keit der kommunalen Ausländerbehörden. Auch Aspekte wie der Familiennachzug zu den in 
Deutschland lebenden Fachkräften oder eventuelle Arbeitsplatzwechsel werden somit wei-
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terhin bei den regionalen Ausländerbehörden bearbeitet, weshalb es nicht ersichtlich ist, wie 
die im Gesetzesentwurf angegebene Entlastung zu Stande kommen soll.  
Hinzu kommt, dass durch die Überwachung kurzfristiger Aufenthaltserlaubnisse z. B. zur 
Ausbildungs- bzw. Arbeitsplatzsuche ein erhöhter Aufwand, ggf. sogar ein erhöhter Auf-
wand im Bereich des Rückkehrmanagements entsteht.  

VI. Evaluierung 

Darüber hinaus ist aus unserer Sicht wichtig, dass die Wirkungen der jetzt vorgeschlage-
nen Änderungen des Aufenthaltsgesetzes zeitnah überprüft und ggf. im Hinblick auf 
nicht zu erwartende integrations- und arbeitsmarktpolitische Entwicklungen angepasst wer-
den. Dies gilt in beide Richtungen, d. h. zum einen, wenn es in der Praxis Hinweise auf eine 
missbräuchliche Inanspruchnahme einzelner Regelungen, insbesondere der Regelungen zur 
befristeten Suche von Studien-/Ausbildungsplätzen bzw. Arbeitsplätzen geben sollte, und 
zum anderen auch, wenn sich zeigen sollte, dass die Regelungen insgesamt offensichtlich 
zu bürokratisch respektive zu eng gefasst sind, so dass der Erfolg hinsichtlich der Fachkräf-
tezuwanderung vereitelt würde.  
Eine solche Evaluierung sollte im zweiten Jahr nach Inkrafttreten der Gesetzesänderung 
vorgenommen werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

In Vertretung 

Dr. Ruge 
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